
Kostenübersicht bei KFZ‐Zulassung 

 

 

Bei Kennzeichenverlust oder Kennzeichendiebstahl ist/sind nur die neue(n) Kennzeichentafel(n) 

und die neue Plakette zu bezahlen. 

Die Ausstellung einer Duplikatzulassungsbescheinigung ist kostenlos. 

Die angeführten Beträge gelten pro Fahrzeug (nicht pro Kennzeichen), d.h. bei gleichzeitiger Anmeldung 

von zwei PKW(mit neuem Kennzeichen) auf Wechselkennzeichen fallen Kosten in der Höhe von € 

187,55 für das erste KFZ (mit Kennzeichen) und zusätzlich € 168,55 für das zweite KFZ (ohne 

Kennzeichen) an ‐ daher gesamt € 356,10. 

Kosten für ein ÜBERSTELLUNGSKENNZEICHEN 

11 Zulassungsgebühr  

(an das Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern)  

€     83,60 

12 Sicherstellungsgebühr für das grüne Kennzeichen   

(bei Kennzeichenrückgabe innerhalb eines Jahres werden 

diese Kosten zurückerstattet)  

€     36,00 

13 Kostenersatz für die betreibende Zulassungsstelle  €     37,50 

14 20% Mwst  (an das zuständige Fnanzamt)  €       7,50 

15 Kennzeichentafeln 

(der tatsächliche Betrag hängt vom Fahrzeug ab 

€     17,40 

 


